
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitfaden – die meistgestellten Fragen vorab und zu Beginn einer 

Stimmtherapie bei Trans* 

 

1. Was muss ich tun, um einen Termin zu bekommen? 

a. Um einen Termin zur Erstdiagnostik zu bekommen und um mit der Logopädie 

beginnen zu können, wird eine Heilmittelverordnung benötigt.  

b. Diese erhalten Sie (optimalerweise) durch eine*n HNO-Mediziner*in oder 

durch eine*n Hausarzt*ärztin 

 

2. Was muss auf dieser Heilmittelverordnung stehen? 

a. ICD-10-Code F64.0 und R49.0  

i. (F 64.0 ist der Code für Trans* 

ii. Und R 49.0 ist der Code für Stimme 

b. Diagnosegruppe: ST2 (oder ST1) 

 

3. Welche Kosten kommen auf mich zu? 

a. Zuzahlung 10% der Gesamtbehandlungen  

b. Bei erster VO ist es etwas mehr, da eine Diagnostikstunde mitberechnet wird 

 

4. Wie viele Stunden stehen auf einer Heilmittelverordnung? 

a. Eine Heilmittelverordnung besteht in der Regel aus 10 Stunden à 45 oder 60 

Minuten 

 

5. Was muss ich zum ersten Termin unbedingt mitbringen? 

a. Unbedingt die aktuelle Heilmittelverordnung (VO) im Original mitbringen. 

i. WICHTIG: Das Ausstellungsdatum darf NICHT mehr als 28 Tage zur 

ersten Stunde zurückliegen 

b. Unbedingt die ausgefüllten Anmeldeformulare mitbringen, sofern diese nicht 

schon vorab per Mail ausgefüllt an die info@rehavorort.com gesendet wurden 

c. Falls vorhanden, Arzt-/Entlassungsberichte, medizinische Unterlagen zu 

Vorerkrankungen oder vorangegangen Operationen. 

 

 

 


